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Zur Revision der Niederlassungsverträge.
Von

Professor Walter «urckhardt - Bern.

cT^rotz der außergewöhnlich starken Ueberfremdung der Schweiz und der Rück-^ ständigkeit ihres Einbürgerungsrechtes begegnen die von den Einsichtigsten
empfohlenen Vorschläge zur Erleichterung der Aufnahme ins Schweizerbürgerrecht

starkem Widerstreben; es berührt weite Kreise unsympathisch, daß wir
ganze Kategorien von Ausländern, gewissermaßen in Bausch und Bogen
als Schmeizerbürger erklären sollen, lediglich weil sie oder ihre Eltern sich,

eine längere Zeit bei uns aufgehalten haben. Und doch läßt sich die Gefahr
einer so starken ausländischen Bevölkerung, wie mir sie jetzt haben, nicht
verkennen und läßt sich auch nicht leugnen, daß es keinen vernünftigen Sinn
hat, Ausländer, die sich dauernd bei uns niedergelassen haben, die tatsächlich
unserm Lande angehören, unser Leben leben und deren Töchter unsere Söhne
heiraten, die tatsächlich auch nicht mehr weg zu bringen sind, auf
Generationen hinaus vom Landrecht auszuschließen. Ausländerfamilien, die
einmal dauernd in der Schmeiz niedergelassen sind, müssen auch einmal zu
Schweizerbürgern gemacht werden, nicht nur wenn sie es wollen und
bezahlen können, sondern auch weil es im allgemeinen Interesse des Landes
selbst ist. Nicht gegen diesen berechtigten Grundgedanken richtet sich mohl
der Widerstand der Gegner der Zmangseinbürgerung, sondern gegen eine
damit verbundene ungewollte Folge, die sich aus der Verbindung dieser
Zwangseinbürgerung mit unserer bisherigen Niederlassungspolitik ergibt.

Jene zahlreichen Gegner der Einbürgerungsreform empfinden es, wie
mir scheint (vielleicht ohne sich dessen immer klar bewußt zu werden), als-
einen unerträglichen Zwang, daß die Ausländer nach Belieben darüber sollen
entscheiden können, ob sie sich in der Schweiz oder anderwärts niederlassen
wollen, und daß mir dann von gesetzeswegen gezwungen sein sollen, sie ins
Bürgerrecht aufzunehmen, wenn sie lange genug hier gewohnt haben. „W«nn
sich die Freiheit der Niederlassung auf Grund der Verträge oder des
allgemeinen Völkerrechts nicht einschränken läßt, so wollen wir wenigstens nicht
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